
D ie Bestimmungen und Para-
grafen des Bewertungsmaß-
stabs zahnärztlicher Leistun-

gen (BEMA), der GOZ und der GOÄ 
(Gebührenordnung für Ärzte) zu ken-
nen und korrekt anzuwenden, ist un-
erlässlich. Grundsätzlich wird – sowohl
beim gesetzlich versicherten wie auch
beim privat versicherten Patienten – 
zunächst unterschieden, ob es sich bei
der durchzuführenden Behandlungs-
maßnahme um eine Zusatzleistung,
eine Verlangensleistung oder um eine
besondere Art der Ausführung einer
Leistung handelt, deren Vergütung sich
im Steigerungsfaktor der entsprechen-
den Gebührenposition niederschlägt.

Zusatzleistungen beim gesetzlich
versicherten Patienten
Sollen bei einem gesetzlich versicher-
ten Patienten Leistungen frei vereinbart
werden, die über die Leistungen des
BEMA hinausgehen, muss dieser zu-
nächst aus dem Vertrag mit der gesetz-
lichen Krankenkasse losgelöst und zum
Privatpatienten erklärt werden. Dieses
geschieht mit der Vereinbarung einer
Privatbehandlung gemäß § 4 Abs. 5
BMV-Z bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ, in der der
Patient sein Einverständnis zur Be-
handlung außerhalb der gesetzlichen
Bestimmungen auf Grundlage der GOZ
gibt. Generell herrscht im BEMA aller-

dings ein Zuzahlungsverbot zu den
zahnärztlichen Leistungen mit Aus-
nahme der Mehrkostenregelungen im
Füllungs- und Zahnersatzbereich. Die
Möglichkeit, die gesamte Behandlung
frei zu vereinbaren, bleibt hiervon un-
berührt. Beim GKV-Patienten unter-
teilt man generell die Leistungen also 
in drei Kategorien:

1. Grundleistungen 
Grundleistungen werden von den Kran-
kenkassen komplett bezahlt oder bezu-
schusst. Beispiel: Der Zahn 12 ist kariös
und soll mit einer Füllung versorgt wer-
den. Der Patient entscheidet sich nach
genauer Aufklärung für eine adhäsiv
befestigte Frontzahnfüllung. Es fallen
keine  Zusatzkosten für den Patienten
an.

2. Mehrleistungen
Kassenbehandlungen, die mit „besse-
ren“ Materialien oder aufwendigeren
Techniken durchgeführt werden, sind
Mehrleistungen (freie Vereinbarung
notwendig). Beispiel: Der Zahn 16 ist
kariös und soll mit einer Füllung ver-
sorgt werden. Der Patient wünscht 
nach eingehender Aufklärung eine den-
tinadhäsive Mehrschichtrekonstruk-
tion. Er trifft mit dem Behandler eine
Vereinbarung über die Mehrkosten im
Vorfeld der Behandlung.

Abrechnung über BEMA: Sämtliche 
begleitende Maßnahmen wie Infiltra-
tionsanästhesie, besondere Maßnah-
men (bmf), indirekte oder direkte Über-
kappung etc. Die preisgünstige plasti-
sche Füllung wird ebenfalls über BEMA
abgerechnet.
Abrechnung über GOZ: Die dentin-
adhäsive Mehrschichtrekonstruktion
ist weder in der GOZ noch in der GOÄ 
geregelt. Diese Leistung wurde nach 
Inkrafttreten der GOZ 88 neu entwi-
ckelt. Deshalb kann für die Berechnung
dieses Verfahrens der § 6 Abs. 2 GOZ
herangezogen werden. Je nach Anzahl
der Füllungsflächen kommen hier bei-
spielsweise die Ziffern GOZ 215 bis 217
analog in Betracht. Die Kosten für die
preisgünstige Füllung werden hierbei 
in Abzug gebracht (z.B. GOZ 217 abzgl.
BEMA Nr. 13c).

3. Wahlleistungen
Alle Behandlungen, die nicht von den
Krankenkassen bezuschusst werden
dürfen, sind Wahlleistungen (freie 
Vereinbarung notwendig). Wenn eine
Behandlung also
– auf Wunsch des Patienten durch-

geführt wird (z.B. Erneuerung einer 
suffizienten Krone),

– nicht im Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung
enthalten ist (z.B. GOZ 240 Elekt-
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Das korrekte Vorgehen bei
Privatvereinbarungen

| Sabine Schröder

Im Rahmen der derzeit gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte mit ihrem seit über 20 Jahren
unveränderten Punktwert ist es kaum mehr möglich, beim privat versicherten Patienten ein adä-
quates Honorar für zahnärztliche Leistungen zu erzielen. Auch im BEMA besteht kein großer
Spielraum für angemessene Preis-Leistungs-Verhältnisse. Trotzdem wird noch immer die 
Möglichkeit, mit einem Patienten eine freie Vereinbarung für eine zusätzliche Leistung, eine
Wunschleistung oder eine Honorarvereinbarung für besonders aufwendige Leistungen zu 
treffen, in den Praxen viel zu selten genutzt. 



Die neue XO-4 Einheit 
- Gibt Ihnen einen Vorsprung

Winner 
The Danish Design Prize 2007

Free to Focus ist unser Versprechen an Sie. Die neue XO-4 Einheit lässt Ihnen freien Fokus auf Ihre 
spezifische Bedürfnisse für klinische Effizienz, professionelle Kompetenz, Ergonomie und Patientenpflege.

Erfahren Sie mehr über die XO-4 Kollektion.
Fordern Sie unseren neuen Katalog an:

Eurotec Dental GmbH
Forumstraße 12
41468 Neuss
Tel: 02131 - 1 333 405
www.eurotec-dental.info / info@eurotec-dental.info



rometrische Längenbestimmung 
eines Wurzelkanals oder GOZ 242
Zusätzliche Anwendung elektro-
physikalisch-chemischer Methoden,
je Kanal),

– weit über das Maß der ausreichen-
den, zweckmäßigen und wirtschaft-
lichen Versorgung (§§ 12, 70 SGB V)
hinausgeht (z.B. Behandlung aus
rein kosmetischen Gründen) und

– nicht den Richtlinien des Bundes-
ausschusses der Zahnärzte und
Krankenkassen für eine ausrei-
chende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche vertragszahnärztliche
Versorgung entspricht (z.B. Paro-
dontalbehandlung von Zähnen mit
einer ungünstigen Prognose, Erhal-
tungsversuch nicht erhaltungswür-
diger Zähne),

kann sie als Verlangensleistung frei ver-
einbart werden. Hier muss im Vorfeld
der gesetzlich versicherte Patient wie
oben beschrieben mit der entsprechen-
den Vereinbarung zum Privatpatienten
gemacht werden. 

Verlangensleistungen beim 
Privatpatienten
Verlangensleistungen sind alle Leistun-
gen, die a) über das Maß einer zahnme-
dizinisch notwendigen ärztlichen Ver-
sorgung hinausgehen und/oder b) zum
Zeitpunkt der Leistungserbringung als
nicht zahnmedizinisch notwendig an-
zusehen sind und/oder c) weder in der
GOZ noch in der GOÄ enthalten sind 
und keine Analogleistungen nach § 6 (2)
GOZ, GOÄ darstellen. 
Diese Leistungen dürfen – wie der Name
schon sagt – nur berechnet werden,
wenn sie auf Verlangen des Patienten
erbracht werden. Hierbei ist der § 1 (2) 
in Verbindung mit § 2 (3) der GOZ aus-
schlaggebend:
– § 1 (2) GOZ: „Leistungen, die über das

Maß einer zahnmedizinisch not-
wendigen Leistung hinausgehen,
darf er (Anm.: der Zahnarzt) nur 
berechnen, wenn sie auf Verlangen
des Zahlungspflichtigen erbracht
worden sind.“

– § 2 (3) GOZ: „Auf Verlangen des Zah-
lungspflichtigen können Leistungen
im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2, die 
weder im Gebührenverzeichnis (An-
lage) noch im Gebührenverzeichnis
der Gebührenordnung für Ärzte ent-

halten sind, und ihre Vergütung ab-
weichend von dieser Verordnung in
einem Heil- und Kostenplan schrift-
lich vereinbart werden. Der Heil- und
Kostenplan muss vor Erbringung der
Leistung erstellt werden; er muss die
einzelnen Leistungen und Vergütun-
gen sowie die Feststellung enthal-
ten, dass es sich um Leistungen auf
Verlangen handelt und eine Erstat-
tung möglicherweise nicht gewähr-
leistet ist. § 6 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.“

Grundsätzlich muss also eine solche
Vereinbarung vor Behandlungsbeginn
schriftlich getroffen werden. Die Be-
rechnung erfolgt nach Behandlungs-
abschluss mit Hinweis auf den § 2 (3)
GOZ. 
Verlangensleistungen sind zum Bei-
spiel:
– Bleaching
– Erneuerung einer suffizienten Krone
– Erhaltungsversuch nicht erhaltungs-

würdiger Zähne
– Kosmetische Zahnreinigungen
– Mundstrommessungen bei verschie-

denen Füllungsmaterialien
– Elektroakkupunktur
– Mundschutzgeräte bei Sportlern
– Schnarch-Therapie-Gerät ohne me-

dizinische Indikation
– Individuelle Fluoridierungsschienen

Honorarvereinbarungen 
Sollte der in der GOZ vorgesehene Stei-
gerungssatz (1,0-fach bis 3,5-fach) 
beziehungsweise bei technischen 
Leistungen aus der GOÄ (1,0-fach bis 
2,5-fach) nicht ausreichen, besteht die
Möglichkeit, für ein höheres Honorar
eine Vereinbarung über die Vergü-
tungshöhe zu treffen. Dieses ist in 
§ 2 (1) GOZ geregelt: „Durch Vereinba-
rung kann eine von dieser Verordnung
abweichende Höhe der Vergütung fest-
gelegt werden.“ 
Allerdings gilt auch hier zu beachten,
dass diese Vereinbarung vor Behand-
lungsbeginn schriftlich zu treffen ist
und der GKV-Patient vorher aus dem
gesetzlichen Vertrag losgelöst werden
muss.
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hinweis. 
Die Abrechnungshinweise sind von der
Autorin nach ausführlicher Recherche er-
stellt worden. Eine Haftung und Gewähr
wird jedoch ausgeschlossen.

kontakt . 
APZ Sabine Schröder
Engelbertstraße 3, 59929 Brilon 
E-Mail: schroeder@apz-brilon.de
www.apz-brilon.de 

autorin. 
Sabine Schröder, ZMV
Inhaberin des Dienst-
leistungsunternehmens
APZ (Abrechnung und
Praxisorganisation für
Zahnärzte) in Brilon. 
Abrechnungsexpertin,

Schwerpunkt im Bereich GOZ/GOÄ, Spe-
zialgebiet Implantologie und Oralchi-
rurgie. Regionales Angebot eigener Schu-
lungsveranstaltungen sowie bundesweit
individuelle Intensivschulungen in Zahn-
arztpraxen zur Umsatzsteigerung und 
Update des Praxisablaufs. Sehr gute 
Anwenderkenntnisse im Umgang mit 
verschiedenen zahnärztlichen Abrech-
nungsprogrammen. Seit vielen Jahren
bundesweite Dozentin bei zahlreichen
Fortbildungsveranstaltungen, zahlreiche
Publikationen in Fachzeitschriften zum
Thema Abrechnung und Praxisorgani-
sation.

„Verlangensleistungen sind alle 

Leistungen, die über das Maß einer 

zahnmedizinisch notwendigen 

ärztlichen Versorgung hinausgehen 

[…] zum Beispiel Bleaching …“



Smile Design – Zertifizierungskurs
Ihr Einstieg in den Zukunftstrend non-prep Veneers 9 Fortbildungspunkte

Vorteile für Ihre Patienten
• schmerzfrei – keine Spritze
• schonend – keine Entfernung gesunder Zahnsubstanz
• schnell – keine Provisorien
• strahlend – einfach schöne Zähne

In einer kleinen Arbeitsgruppe erleben Sie die Anwendung des BriteVeneers®-Systems bei der Komplettbehandlung durch
den zahnärztlichen Trainer. Zudem erlernen Sie Schritt für Schritt das BriteVeneers®-System, indem Sie persönlich einen
kompletten Veneerbogen (8 Veneers) im Rahmen einer praxisnahen Behandlung an Phantomköpfen selbstständig einsetzen.

Vorteile für Ihre Praxis
• attraktive Neupatienten/Praxisumsatzsteigerung
• überregionale Marketing- und Werbeunterstützung
• breit gefächertes non-prep Veneersystem
• einfache Möglichkeit der Form- und Farbveränderung

Erlernen Sie die einfache Handhabung des revolutionären
BriteVeneers® non-prep Systems zum Wohle Ihrer Patienten und Ihrer Praxis

Wählen Sie individuell nach dem Anspruch Ihrer Patienten das passende Veneersystem

Kurse 2009

Berlin Düsseldorf München Wien
29. August | 21. November 27. Juni | 26. September 4. Juli | 19. September 24. Oktober

Kursdauer: 10.00–18.00 Uhr (1. Teil: Theoretische Einführung in das BriteVeneers®-System • 2. Teil: Demonstration aller Behandlungsschritte
am Beispiel eines Phantomkopfes • 3. Teil: Praktischer Workshop)

BriteVeneers® BriteVeneers® BriteVeneers®
One-Step hybrid One-Step ceramic handcrafted ceramic
kostengünstiges Zeitersparnis mit der zum individuelle Kreation mit maximalen 
Einsteigerveneer Patent angemeldeten Traytechnologie Transluzenz- und Farbvariationen

Hybridkomposit 100 % Keramik 100 % Keramik

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/9 61 00 46 · E-Mail: info@brite-veneers.com

vorher
10

Veneers in 
1 Stunde

nachher

MELDEN
SIE SICH

JETZT AN!
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates

Fortbildung der BZÄK und der DGZMK. 9 Fortbildungspunkte
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